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Geo-Informationssysteme

Zonenplan Baulinien

TechnoScop «Geomatik» SATW-Heft für Sekundar- und
MittelschülerInnen)

Geomatik für unsere Zukunft
Von GPS zu LBS

3D, GIS online, GIS für Verkehr und Umwelt

TechnoScop «Géomatique» cahier SATW pour écoles secondaires
et lycées)

La géomatique, un gage d’avenir
Après GPS, voici LBS

3D, SIG en ligne, SIG pour le transport et l’environnement

GeomatikShop / Shop Géomatique: www.geomatik.ch

Geomatik Schweiz 6/2005

wahlweise
Parzellierung

Berechnung

ware ArcView8.2von ESRI erarbeitet. Die
Nutzungsreserven ergeben sich aus der
Differenz zwischen dem rechtlich zulässigen

und dem tatsächlichen Ausmass der
baulichen Nutzung auf einer Parzelle,
gemessen in Bruttogeschossflächen. Als
digitale Grundlagendaten standen
Datenbankangaben und Geometrien zur
vorhandenen baulichen Nutzung – ein-
schliesslich Informationen zur dritten
Dimension in Form von Gebäudehöhen,
Anzahl Geschosse bzw. Bruttogeschoss-
flächen – sowie die Geometrien von
Parzellen, Bauzonen, Bau- und Strassenlinien

zur Verfügung. Während die Angaben
zum vorhandenen Mass der baulichen
Nutzung relativ einfach über einen
Baublock-, Parzellen- oder noch detaillierter

über einen Gebäudecode räumlich

verortet werden können, erfordert die
näherungsweise Berechnung des zulässigen

Masses der baulichen Nutzung
aufgrund der komplexen Vorschriften des
Basler Bau- und Planungsgesetzes eine
Reihe vonBerechnungsschritten und
geometrischen Verschneidungen z.B. von
Bauzonen, Baulinien, Mindestfreiraum-
anteilen und Bebauungsplangebieten.
Ausserdem sind zwei Optionen zur

Berechnung der zulässigen Nutzung über
Ausnutzungsziffern oder über so
genannte Vergleichsprojekte zu berücksichtigen.

Mit dem heute vorliegenden
Verfahren können GIS-Anwender in der Basler

Verwaltung die Nutzungsreserven
räumlich differenziert auf Grundlage
bereits vorhandener digitaler Daten
näherungsweise berechnen. Diese Angaben
sind für grossräumige planerische
Fragestellungen ausreichend. Bei Baugesuchen

oder anderen Anfragen zu einzelnen
Parzellen bleiben weiterhin detaillierte
Berechnungen durch das Bauinspektorat
ausschlaggebend.

Vorteile des Einsatzes von
digitalen Gebäudedaten
im GIS

Die computergestützte Abschätzung der
Nutzungsreserven erfolgt rationell, da
der Berechnungsalgorithmus generell
eingesetzt werden kann und sämtliche

Inputdaten in digitaler Form vorliegen.
Während die nicht rechnergestützte
Abschätzung der Nutzungsreserven für die
letzte Zonenplanrevision in den
Achtzigerjahren noch mehrere Stellenmonate

beansprucht hat, ist nach dem Vorliegen

der neuen GIS-gestützten Methode die

Auswertung der ca. 16000 Parzellen in
ca. 1000 Gevierten nun inwenigen Tagen

möglich.
Mit dem Ausbau des digitalen
Datenmarktes des Kantons Basel-Stadt werden
in Zukunft die Gebäudedaten noch aktueller

und einfacher für das Berechnungsverfahren

nutzbar sein, so dass eine quasi

laufende Überwachung der Nutzungsreserven

möglich wird.
Durch die Variation der Basisdaten können

die Auswirkungen veränderter
Parzellenstrukturen oder veränderter
Zonenvorschriften aufdie Nutzungsreserven
berechnet, das heisst Modellrechnungen
rasch simuliert werden.
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Abb. 2: Vorgehensschema zur Ermittlung

der Nutzungsreserven.

Abb. 3: Berechnung des zulässigen
Masses der baulichen Nutzung vor
dem GIS-Einsatz Planauszug).
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